
§ 1

§ 1 
 
1Der Freistaat Bayern wird im Rahmen der allgemeinen Förderung der Privatschulen den Schulen 
katholischer Träger seine Hilfe angedeihen lassen. 2Nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften werden 
diese Schulen staatlich anerkannt und durch Finanzierungshilfen sowie durch Erleichterung im Austausch 
von Lehrkräften gefördert.


